
Anlage 2 zu SCHÖN/BV/662/2015

Satzung
zur 7. Änderung

der Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe
und einer Strandbenutzungsgebühr

in der Gemeinde Schönberg/Holstein (KurAbgSa)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 10.12.2014 (GVOBI. Schl.-H., S. 473) und der §§ 1, 2, 5 und 10 des
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBI. Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 15.07.2014 (GVOBI. Schl.-H., S. 129) wird nach Beschlussfassung durch
die Gemeindevertretung vom TT.MM.JJJJ folgende Änderungssatzung erlassen:

Artikel 1

§ 1 Absatz 1 Satz 3 KurAbgSa erhält folgende Fassung:

„Zur Deckung von XX,XX % des Aufwandes für die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung
der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen und
durchgeführten Veranstaltungen im Sinne des § 10 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 KAG wird eine
Kurabgabe erhoben".

Artikel 2

§ 5 Absatz 2 KurAbgSa erhält folgende Fassung:

„Der Abgabesatz beträgt einschließlich der jeweils geltenden Umsatzsteuer
und Person

1.	in der Zeit vom 15.03. bis 30.04. des Jahres (Vorsaison)

2.	in derZeit vom 01.05. bis 30.09. des Jahres (Hauptsaison)

3.	in der Zeit vom 01.10. bis 31.10. des Jahres (Nachsaison)

Artikel 3

In § 5 Abs. 3 Satz 1 KurAbgSa wird die Betragsangabe „44,00 EUR" geändert in „XX,XX EUR".

Artikel 4

Diese Änderungssatzung tritt mit Beginn des 01.01.2016 in Kraft.
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